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Beschluss über die Berechnung der Ablie-
ferung von SH POWER 
vom 17. Juni 2025 

Der Grosse Stadtrat, 

gestützt auf Art. 54 Abs. 2 der Stadtverfassung sowie Art. 30 der 
Verordnung über die Organisation und Geschäftsführung der Städ-
tischen Werke Schaffhausen, 

beschliesst: 

Art. 1 Ablieferungsmodell 
1 Der jährliche Ablieferungsbetrag von SH POWER an den allgemei-
nen Haushalt der Stadt Schaffhausen setzt sich aus einer Abliefe-
rung auf den Jahresgewinn abzüglich der Beteiligungserträge (Teil-
modell 1) sowie einer prozentualen Ablieferung auf die Beteiligungs-
erträge (Teilmodell 2) zusammen. 
2 Die Ablieferung auf den Jahresgewinn abzüglich der Beteiligungs-
erträge (Teilmodell 1) setzt sich aus einer fixen Gewinnbeteiligung 
(Sockelbetrag) sowie einem prozentualen Anteil auf den Jahresge-
winn abzüglich der Beteiligungserträge, welcher diesen Sockelbe-
trag übersteigt, zusammen. 

Art. 2 Berechnungsbasis 
1 Basis für das Teilmodell 1 bildet das kumulierte Jahresergebnis der 
Sparten Strom, Gas, Wärme sowie Dienstleistungen ohne Beteili-
gungserträge (operatives Ergebnis) der testierten Jahresrechnun-
gen von SH POWER. Die Sparten Wasser und Siedlungsentwässe-
rung werden nicht berücksichtigt. 
2 Basis für das Teilmodell 2 bilden die Beteiligungserträge der Spar-
ten Strom, Gas, Wärme sowie Dienstleistungen der testierten Jah-
resrechnungen von SH POWER. Die Sparten Wasser und Sied-
lungsentwässerung werden nicht berücksichtigt. 
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Art. 3 Parameter 
1 Die fixe Gewinnbeteiligung (Sockelbetrag) beträgt 3 Mio. Franken. 
2 Die prozentuale Ablieferung auf den Jahresgewinn, welcher diesen 
Sockelbetrag übersteigt, beträgt 30 %. 
3 Die prozentuale Ablieferung auf die Beteiligungserträge beträgt 
80 %. 

Art. 4 Inkrafttreten 
Dieser Beschluss tritt per 1. Januar 2026 in Kraft und ersetzt denje-
nigen vom 21. Februar 2006.  


